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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Ziel der Schulpolitik der CDU-Landtagsfraktion war und bleibt 
die bestmögliche Bildung für jedes Kind. Diese gilt es insbe-
sondere bei dem demographisch bedingten Schülerrückgang 
und einem geänderten Schulwahlverhalten auch weiter abzu-
sichern. Die CDU-geführte Landesregierung hat in den Jahren 
2005 bis 2010 die individuelle Förderung für jedes Kind zum 
Leitbild der Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen gemacht. 
Es wird inzwischen parteiübergreifend vertreten und ist auch 
in der Fachwelt anerkannt. 

Der jetzt zwischen CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen ver-
einbarte Schulkonsens in Nordrhein-Westfalen rückt deshalb 
das Wohl des einzelnen Kindes in den Mittelpunkt. Damit sind 
die Kinder Sieger dieses Konsenses. Wir sind überzeugt, dass 
der Bildungserfolg unserer Kinder und Jugendlichen wichtiger 
ist als Schulstrukturdebatten. Weiter werden wir darauf ach-
ten, dass mit dem Schulkonsens die „individuelle Förderung“, 
die von der Vorgängerregierung im Schulgesetz festgeschrie-
ben wurde, bestmöglich umgesetzt wird.

Karl-Josef Laumann 
MdL  
Vorsitzener der 
CDU-Landtags
fraktion 

Klaus Kaiser  
MdL 
Stellv. Vorsitzender  
der CDU-Landtags-
fraktion

Thomas Sternberg 
MdL 
Schulpolitischer 
Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion
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Die Veränderungen in der Schulland-
schaft stellen eine große Herausfor-
derung dar. Am deutlichsten sichtbar 
werden sie durch den Rückgang der 
Schülerzahlen und das Elternwahlverhal-
ten bei den Hauptschulen. Zwar leisten 
viele Hauptschulen sehr gute Arbeit, 
aber trotz der großen Anstrengungen 
des Landes in der vergangenen Wahl-
periode haben Hauptschulen in vielen 

Gemeinden keine sichere Zukunft mehr. 
Während 1970 noch 650.000 Schüle-
rinnen und Schüler die Hauptschulen 
besuchten, waren es im Jahre 2010 nur 
noch 180.000. 

Herausforderung

Die Dramatik wird nicht zuletzt dadurch 
deutlich, dass mehr als die Hälfte der 
Hauptschulen heute nicht mehr die 
Mindestschülerzahl von 18 zur Bildung 
einer Eingangsklasse erreichen.

Dies ist die wesentliche Ursache dafür, 
dass sich bundesweit die Tendenz zu 
einem zweigliedrigen Schulsystem 
abzeichnet. Andererseits gibt es auch 
heute noch starke ideologische Bestre-
bungen gegen Schulvielfalt und für die 
Schaffung einer Einheitsschule. Anpas-
sungen der Schulstruktur sind nicht nur 
in Nordrhein-Westfalen erforderlich. 
Auch alle anderen Länder Deutschlands 
stehen vor dieser Aufgabe.

Die CDU stand als Opposition in Nord-
rhein-Westfalen im Sommer 2010 vor 
der Frage, ob sie an der notwendigen 

Fortgestaltung unseres Schulwesens 
konstruktiv mitarbeiten soll. Aus Ver-
antwortung für eine gute Zukunft für 
das gesamte Bildungswesen in unserem 
Land hat die CDU beschlossen, auch als 
Opposition konstruktiv an der künftigen 
Struktur mitzuarbeiten, einen Schulkon-
sens aktiv mitzugestalten und ihn parla-
mentarisch möglich zu machen.

Auf dem CDU-Landesparteitag in Sie-
gen am 12. März 2011 haben wir unsere 
bildungspolitischen Leitlinien – nach 
einem ausführlichen Diskussionsprozess 
innerhalb der Partei und mit der Fach-
welt – verabschiedet. Der Vorsitzende 
der Landes-CDU, Norbert Röttgen, und 
der Vorsitzende der CDU-Landtagsfrak-
tion, Karl-Josef Laumann, haben danach 
mehrfach die Bereitschaft erklärt, Ver-
antwortung zu übernehmen und die 
Zukunft unseres Schulwesens aktiv mit-
zugestalten. Wir haben die Landesregie-
rung und die demokratischen Parteien 
und Fraktionen mehrfach zu Gesprächen 
eingeladen. Die Initiative war richtig und 
erfolgreich. Schulpolitik ist gut, wenn sie 
die Schülerinnen und Schüler zu Gewin-
nern macht. Schulpolitik steht für uns 
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über der tagesaktuellen parteipoliti-
schen Auseinandersetzung.

Bis zum Erreichen des Konsenses hat es 
zahlreiche Gespräche unter den beteilig-
ten Parteien und Fraktionen gegeben. Sie 
waren vertrauensvoll und konstruktiv. Im 
Verlauf der Gespräche konnten viele Vor-
urteile über Bord geworfen werden, die 
in der Vergangenheit die schulpolitische 
Debatte schwer belastet und blockiert 
hatten. So ist eine Verständigung auf 
schulpolitische Eckpunkte gelungen, die 
wir für richtungsweisend auch über Nord-
rhein-Westfalen hinaus halten. Sie sind 
mit dem Schulrechtsänderungsgesetz und 
der Verfassungsänderung am 20. Oktober 
2011 vom Landtag umgesetzt worden.

Verständigung

Bei den Konsensgesprächen war es unser 
Ziel, die größtmögliche Sicherheit für die 
vernünftige und pragmatische Fortent-
wicklung unseres bewährten vielfältigen 
Schulwesens unter den Bedingungen des 
demographischen Wandels zu erreichen. 
Es ging uns nicht um Formelkompromisse 
oder den kleinsten gemeinsamen Nenner.
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Die Schulsituation

zu 1. Nicht zuletzt diese Zahlen widerspre-
chen einer gängigen Fixierung der schul-
politischen Diskussionen auf die gymnasi-

Die Schulsituation in einem so großen 
Bundesland wie Nordrhein-Westfalen 
mit allein 1.135.000 Kindern und Jugend-
lichen in der Sekundarstufe I ist überaus 
vielfältig. 

Ziel der CDU-Landtagsfraktion ist es, 
dass jedem Kind – unabhängig von seiner 
sozialen Herkunft – den eigenen Inter-
essen und Begabungen entsprechend, 
der Weg zu jedem Bildungsabschluss 
möglich sein muss. Das geht sowohl 
in Schulen des gegliederten Systems 
wie auch in integrierten Schulformen. 
Der häufig erweckte Eindruck, allein 
durch das Angebot eines integrierten 
Systems sei der Weg zum Abitur leich-
ter, wird durch die Fakten widerlegt. 
Heute erreichen 54 Prozent der Real-
schüler die Qualifikation zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe, während 
es Beispiele dafür gibt, dass in Städten 
überdurchschnittlich viele Gesamtschü-
ler ihre Schule mit dem Hauptschulab-
schluss verlassen. Das belegt die These 
der CDU-Landtagsfraktion, dass nicht 
die Schulform über den Bildungserfolg 
entscheidet, sondern die individuelle 
Förderung. 

Grund-
schule

Haupt-
schule

Realschule Gesamt-
schule

Gymnasium Förder-
schule

Berufs
kollegs

andere

663.000
(24 %)

188.000
(6,8 %)

311.000
(11,8 %) 238.000

(8,6 %)

597.000
(21,7 %)

105.000
(3,8 %)

634.000
(23 %)

19.000
(0,7 %)

Hauptschulen Realschulen Gesamtschulen Gymnasien Förderschulen

190.000
(17 %)

310.000
(27 %)

190.000
(17 %)

340.000
(30 %)

105.000
(9 %)

Schülerinnen und Schüler an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen 2010/2011

Schülerinnen und Schüler in der Sek I in Nordrhein-Westfalen 2010/2011

Das Verhältnis von Schülerinnen und 
Schülern der Schulformen Haupt-, Real- 
und Gesamtschule zu den Gymnasien ist 2 
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alen Bildungsgänge, sprich das Abitur als 
Schulabschluss.

Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
der nordrhein-westfälischen Schulland-
schaft zeigt sich nicht zuletzt an der 
Akzeptanz von Schulformen. So liegt 
die Übergangsquote zur Hauptschule in 
einigen Landkreisen bei über 25 Prozent, 
während sie in den Ruhrgebietsstädten 
nur wenig über 5 Prozent beträgt. Aller-
dings erwerben etwa gleich viele Kinder 
die unterschiedlichen Abschlüsse – etwa 
ein Drittel der Hauptschüler den mit 40 
Prozent meist erworbenen Abschluss, die 
Fachoberschulreife, und zudem erwerben 

fast ein Drittel der Realschulabsolventen 
und über 5 Prozent der Hauptschulabsol-
venten nachträglich eine Hochschulzu-
gangsberechtigung.

Aus der Vielfalt der Begabungen und Inte-
ressen der Schülerinnen und Schüler einer-
seits und der Vielfalt von Wissensinhalten 
andererseits ergibt sich die Forderung 
nach einem vielfältigen Angebot im Schul-
wesen. Schulpolitik muss jedem Kind mit 
seinen je spezifischen Fähigkeiten oder 
auch Defiziten seine Chancen eröffnen.

Eine Gesellschaft mit weniger Kindern 
und mehr Älteren ist auf jede Begabung 

angewiesen. Wir brauchen die optimale 
Förderung aller – derjenigen, denen Ler-
nen leichter fällt, wie auch derjenigen, 
denen Lernen vergleichsweise schwerer 
fällt. Dem wird am besten ein vielfälti-
ges Schulangebot gerecht.

Der Schülerrückgang durch die demo-
graphische Entwicklung stellt eine große 
Herausforderung dar.

Von 2009 bis 2019 sinkt die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-
Westfalen an allen Schulen um insge-
samt 15,5 Prozent. In Zahlen sind das 
433.609 Schülerinnen und Schüler. Das 
bedeutet (bei 26 Schülern pro Klasse) 
ein Minus von 16.677 Klassen!

Die Schülerzahlen gehen vor allem im 
ländlichen Raum teilweise dramatisch 
zurück. Viele Schulen haben nicht mehr 
genügend Anmeldezahlen. Ein gutes und 
möglichst wohnortnahes Schulangebot 
vorzuhalten, ist für unsere Kinder not-
wendig. Deshalb verlangt die derzeitige 
Schulsituation in Nordrhein-Westfalen 
nach Lösungen und damit nach verant-
wortlichem politischem Handeln.

1995/6 2000/1 2005/6 2010/1 2015/6 2020/1 2025/6

207.536 196.400 185.148
158.460 149.870 148.540 151.050

Schülerzahlentwicklung in den Eingangsklassen der Grundschulen 1995-2026

Ohne  
Abschluss

Hauptschul
abschluss nach 

9 Jahren

Hauptschul
abschluss nach 

10 Jahren

Fachober
schulreife

Fachhoch
schulreife

Abitur

11.929 
(3,9 %)

12.252
(4 %)

35.633
(11,8 %)

122.260
(40, %)

43.218
(14,3 %)

77.692
(26,6 %)

Schulabsolventen in Nordrhein-Westfalen 2010
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graphischen Entwicklung und das 
Elternwahlverhalten machten eine 
Änderung der Landesverfassung 
erforderlich. Für eine solche Ände-
rung ist aber eine Zweidrittel-Mehr-
heit im Parlament notwendig, die 
ohne die CDU-Landtagsfraktion nicht 
zu erreichen ist.

Nicht zuletzt gestärkt durch die einhel-
lige Meinung auf den Regionalkonferen-
zen, doch endlich einen Schulkonsens im 
Land zu ermöglichen, hat sich die CDU 
entschlossen, mit SPD und Grünen in 
Gespräche über die Weiterentwicklung 
der Schullandschaft in Nordrhein-West-
falen einzutreten.

Politische Bewertung

Der Schulkonsens in Nordrhein-West-
falen ist historisch.

„Der nordrhein-westfälische Philologen-
Verband wertet den Schulkonsens als ein 
historisches Datum in der jahrzehntelang 
zumeist ideologisch geführten, vielfach 
wenig zielführenden Schulstrukturdebatte 
in Nordrhein-Westfalen.“

Die Ergebnisse der Konferenzen und des 
Kongresses mündeten in die Schulpoli-
tischen Leitlinien, die dann am 12. März 
2011 auf dem Parteitag in Siegen verab-
schiedet wurden.

Als Folge dieser Leitlinien hat die CDU-
Landtagsfraktion einen Gesetzentwurf 
zur Verbundschule im Mai 2011 als Alter-
native zur von Rot-Grün favorisierten 
„Gemeinschaftsschule“ ins Parlament 
eingebracht.

Der Schulkonsens wurde dann durch 
zwei zusätzliche Faktoren erleichtert:

1.	� Nachdem das Oberverwaltungsgericht 
Nordrhein-Westfalen den Modellver-
such Gemeinschaftsschule für rechts-
widrig erklärt hatte, war die Zukunft 
der zwölf genehmigten so genannten 
Gemeinschaftsschulen unsicher. Da- 
raus ergab sich eine problematische 
Situation für die Lehrkräfte, die Eltern 
und die Schülerinnen und Schüler an 
den neuen Schulen.

2.	� Eine angemessene Antwort auf 
die Herausforderungen der demo-

Politische Voraussetzungen

Der Schulkonsens in Nordrhein-Westfa-
len ist das Ergebnis einer Entwicklung, 
die die CDU unmittelbar nach der Land-
tagswahl 2010 in Gang gesetzt hat.

Es gab einen großen Diskussionsbedarf 
zum Thema Schule in der CDU. Das 
zeigten zunächst die 360 Änderungs-
anträge zum Leitantrag „Schulvielfalt 
statt Schuleinfalt“ auf dem CDU-Lan-
desparteitag Nordrhein-Westfalen  vom 
6. November 2010.

Die CDU-Landtagsfraktion hat im 
Anschluss an den Parteitag acht Regio-
nalkonferenzen zur Schulpolitik gemein-
sam mit der kommunalpolitischen Ver-
einigung organisiert. Teilgenommen 
haben hunderte von Fachleuten aus den 
Räten unserer Städte und Gemeinden 
und viele schulpolitisch Interessierte 
und engagierte Lehrerinnen und Lehrer, 
Bürgerinnen und Bürger. Die Konferen-
zen waren sehr aufschlussreich. Sie wur-
den schließlich mit einem großen Schul-
politischen Kongress im Dezember 2010 
im Landtag abgeschlossen. 

Der Schulkonsens
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Die Verfassungsänderung erlaubt ein 
Nebeneinander von gegliederten und 
integrierten Schulformen.

Damit hat die eine Seite das Ziel aufgege-
ben, allein integrierende Schulen erset-
zend einführen zu wollen. Die andere 
Seite akzeptiert integrierte Schulformen 
als Angebot.

Die Anhörungen zur Verfassungsände-
rung und zum geänderten Schulgesetz 
hat die CDU in ihrer Entscheidung bestä-

tigt. Denn selten hat es in einer Anhö-
rung so viel Zustimmung gegeben wie 
zum Schulkonsens.

Drei Stimmen unter vielen:

„Nach vielen Reformen, die lediglich den 
wechselnden parlamentarischen Mehrhei-
ten geschuldet waren, ist der Schulkonsens 
für alle – Schüler, Eltern, Lehrer und Kom-
munen – ein Wert an sich.“ (Landesel-
ternschaft der Gymnasien in Nordrhein-
Westfalen e. V.)

„Dieser schulpolitische Konsens gibt 
Hoffnung, dass längerfristige Planungen 
zumindest bis zum Jahr 2023 umsetzbar 
werden und die Träger die notwendige 
Rechtssicherheit erhalten. Lehrerkolle-
gien, Eltern, Schülerinnen und Schüler 
müssen nicht um das beste Konzept strei-
ten. Sie können sich auf ihre eigentlichen 
Aufgaben, insbesondere die Stärkung 
von Unterricht und Erziehung, konzent-
rieren.“ (Katholisches Büro Nordrhein-
Westfalen)

„In Nordrhein-Westfalen wurden in der 
Vergangenheit häufig ideologische Schul-

Das Parlament hat mit der Umsetzung 
des Konsenses Handlungsfähigkeit und 
den Anspruch auf Zukunftsgestaltung 
bewiesen.

Mit der Verfassungsänderung und der 
Änderung des Schulgesetzes wird der 
Weg eines neuen Pragmatismus zum 
Wohle der Kinder und Jugendlichen 
beschritten. Der Konsens bietet eine 
Antwort auf die Herausforderungen der 
Demographie und auf das veränderte 
Wahlverhalten der Eltern.



Der Schulkonsens
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strukturdebatten geführt. Das Wohl des 
einzelnen Kindes/Jugendlichen geriet 
immer mehr aus dem Fokus. Neben der 
mangelnden Sachorientierung wurden 
Schulen dadurch viel häufiger mit Reform- 
anliegen überzogen, als von ihnen ver- 
kraftet werden konnte. Daher ist die Eini-
gung von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN auf Leitlinien für die Gestaltung 
des Schulsystems in Nordrhein-Westfalen 
für den Zeitraum bis 2023 als historische 
Einigung mit der Folge einer Kontinuität 
der schulstrukturellen Rahmenbedingun-
gen zu begrüßen.“ (Städtetag Nordrhein-
Westfalen)

Sachliche Bewertung

Neben der Streichung der Garantie für 
die Hauptschule in der Landesverfas-
sung Nordrhein-Westfalen wurde zusätz-
lich auch der Artikel 10 der Verfassung 
ergänzt:

„Das Land gewährleistet ein ausreichendes 
und vielfältiges Bildungs- und Schulwesen, 
das ein gegliedertes Schulsystem, inte- 
grierte Schulformen sowie weitere andere 
Schulformen ermöglicht.“

Das gegliederte Schulwesen bleibt 
damit erhalten und wird in der Verfas-
sung verankert. 

Realschulen und Gymnasien bleiben 
damit auch in Zukunft die wichtigsten 
schulischen Angebote in Nordrhein-
Westfalen. Gesamtschulen sind Teil der 
gewachsen Schullandschaft und tragen 
dazu bei, dass die Schulstruktur im größ-
ten Bundesland durch Vielfalt der Schul-
formen und Bildungsgänge geprägt 
bleibt.

Eine weitere Absicht der Verfassungsän-
derung ist es, dass die Schulträger künf-
tig eine stärkere Bedeutung haben. Vor 
Ort soll die Kommune ermitteln, welche 
Schulform von den Eltern nachgefragt 
wird. Hieraus leitet sich allerdings nicht 
das individuelle Recht auf Errichtung 
einer bestimmten Schulform in jeder 
Kommune ab. Nicht überall muss jede 
Schulform angeboten werden.

Die Sekundarschule ist eine neue Schule. 
Sie überwindet die klassische Alternative 
zwischen gegliederten und integrierten 
Schulformen. Sie bietet den Schülerin-

nen und Schülern alle Abschlüsse der 
Sekundarstufe I. Die neuen Freiräume 
für die Sekundarschule und den Schul-
träger ermöglichen, diese Abschlüsse 
eher durch die aus dem gegliederten 
System bekannte äußere Differenzie-
rung zu erlangen oder durch integrierte 
Methoden.

Entscheidungsfreiheit der Kommunen 
und Eigenverantwortung der Schulen 
ermöglichen einen pragmatischen und 
verantwortungsvollen Weg zur Errich-
tung der neuen Sekundarschule. Die 
Zustimmung zur Sekundarschule wird 
davon abhängen, dass Eltern und die 
beteiligten Kollegien derjenigen Schu-
len, aus denen die neue Schule entste-
hen soll, umfassend über die möglichen 
Wege informiert werden. Für die betrof-
fenen Kollegien gibt es die Möglichkeit, 
einen neuen pädagogischen Weg ein-
zuschlagen oder zu einer behutsamen 
Weiterentwicklung der bisherigen Bil-
dungsgänge, je nach Sichtweise und je 
nach lokalem Erfordernis. Wichtig für die 
Entscheidungsträger ist es, alle Beteilig-
ten mitzunehmen und nicht über Köpfe 
hinweg zu entscheiden.
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Die Sekundarschule ist keine Verbund-
schule und keine „Gemeinschafts-
schule“. Sie ist etwas Neues.

Sie ist die Antwort auf die Herausforde-
rungen der demographischen Entwick-
lung. Mit ihr können die Kommunen, 
die auf den Rückgang der Schülerzah-
len reagieren müssen, eine passgenaue 
Lösung vor Ort anbieten.

Die Sekundarschule ist eine Schulform 
der Sekundarstufe I. An ihr können alle 
Abschlüsse der Sekundarstufe I erreicht 
werden, entweder mit oder ohne 
Zuordnung zu den Bildungsgängen der 
Haupt- und Realschule. Durch gezielte 
Förderung soll sie allen Schülerinnen 
und Schülern mit ihren Fähigkeiten 
und Talenten gerecht werden. Dies gilt 
sowohl für Schülerinnen und Schüler, 

Die Sekundarschule als Chance

die zur Erreichung eines Schulabschlus-
ses der Sekundarstufe I intensivere 
Unterstützung benötigen, als auch für 
solche, die eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung anstreben. Insbesondere die 
gute Arbeit der Hauptschulen, die sich 
in den vergangenen Jahren vor allem 
im Bereich Berufsorientierung profi-
liert haben, soll als wichtiges Element 
der Sekundarschule weiterentwickelt  
werden.

In der Regel entsteht die Sekundarschule 
durch Zusammenlegung bestehender 
Schulen.

Berufsorientierung

In den Klassen 5 und 6 findet der Unter-
richt in integrierter und binnendifferen-
zierender Form ohne Zuordnung zu einer 
Schulform im Klassenverband statt.

Ab Klasse 7 kann entweder integriert, 
teilintegriert oder kooperativ (in mindes-
tens zwei getrennten Bildungsgängen) 
unterrichtet werden. Sie gewährleistet 
in allen Organisationsformen auch gym-
nasiale Standards. 
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nasium, einer Gesamtschule oder einem 
Berufskolleg gesichert. Eine solche Ver-
einbarung kann der Schulträger einer 
öffentlichen Schule auch mit einem 
Ersatzschulträger abschließen. In die-
sem Fall muss sich der Ersatzschulträ-
ger dazu verpflichten, alle Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarschule aufzu-
nehmen, die über die entsprechende 
Qualifikation verfügen. 

Individuelle Schulzeitverkürzungen zum 
Erreichen der Hochschulreife (G 8) sind 
beim Übergang in die Oberstufe möglich.

Der Schulträger entscheidet über die 
Organisationsform mit dem Beschluss 
zur Errichtung der neuen Schule.

In Nordrhein-Westfalen gibt es Ideolo-
gen, die behaupten, die beste und damit 
eigentliche Organisationsform der Sekun-
darschule sei die integrierte. Dies ist nicht 
der Fall. Alle drei möglichen Ausgestaltun-
gen der Schule sind gleichberechtigt. Der 
Schulträger hat die notwendige Freiheit, 
entsprechend der Bedingungen vor Ort zu 
entscheiden, welche Organisation für die 
neue Schule die beste ist. In Abstimmung 

mit den Kollegien derjenigen Schulen, die 
zusammengelegt werden, sollte gemeinsam 
überlegt werden, was für alle Beteiligten 
die optimale Lösung ist. Wichtig ist zusätz-
lich: Die Schulkonferenz der neuen Sekun-
darschule kann dem Schulträger auch noch 
nach der Gründung aufgrund von Erfahrun-
gen, die man macht, eine Änderung der 
Organisationsform vorschlagen.

Der Bildungsgang zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife nach neun 
Jahren wird über mindestens eine ver-
bindliche Kooperation mit einem Gym-

Die drei möglichen Organisationsformen der Sekundarschule ab Klasse 7:

integriert teilintegriert kooperativ

Alle Schülerinnen und Schüler wer-■■

den im Klassenverband gemein-
sam, aber differenziert nach Leis-
tungsanforderungen unterrichtet.

In einigen Fächern kann eine Auf-■■

teilung der Schülerinnen und Schü-
ler in Grund- und Erweiterungs-
kurse erfolgen.

Klassen werden schulformbezogen ■■

oder nach unterschiedlichen Leis-
tungsanforderungen gebildet.

In einigen Fächern findet der Unter-■■

richt in integrierter Form statt.

Klassen werden entsprechend der ■■

drei Schulformen (Haupt-, Real-
schule, Gymnasium) oder nach 
unterschiedlichen Leistungsanfor-
derungen (Grund- und Erweite-
rungsebene) gebildet.
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Die Sekundarschule wird in der Regel als 
Ganztagsschule geführt.

Die Sekundarschule muss mindestens 
drei Parallelklassen pro Jahrgang haben.

Eine Sekundarschule kann unter 
bestimmten Voraussetzungen an meh-
reren Teilstandorten geführt werden. 
Damit wird ermöglicht, die schulische 
Versorgung in der Sekundarstufe I auch 
in kleineren Gemeinden sicherzustel-
len.

Der Gestaltungsfreiraum für die neue 
Sekundarschule gibt mehr Möglichkei-
ten in pädagogischer Hinsicht. Dabei 
spielt die Kompetenz der Lehrerinnen 

und Lehrer der bisherigen Schulen eine 
entscheidende Rolle. Es ist wichtig, dass 
sie ihre Erfahrungen, die sie in den bis-
herigen Schulformen erworben haben, 
nämlich in Hauptschulen und Realschu-
len, in die neue gemeinsame Schulform 
mit einbringen.

Entscheidend für die Kommunen ist, 
dass sie nun ausreichend Zeit haben, um 
in Ruhe Entscheidungen herbeizuführen. 
Zeitdruck führt zu Unsicherheit an Schu-
len. Übereilte Beschlüsse sind nicht not-
wendig, denn mit der gesetzlichen Fest-
schreibung der Sekundarschule haben 
die Schulträger einen verlässlichen Rah-
men, der dauerhafte Handlungsmöglich-
keiten bietet.

Perspektiven

Ein besonderes Augenmerk muss den 
Lehrerinnen und Lehrern der auslaufen-
den Schulen gelten. Sie müssen bei dem 
notwendigen Umstrukturierungsprozess 
mitgenommen werden. Sie benötigen Pers-
pektiven. Das gilt insbesondere für Haupt-
schullehrerinnen und Hauptschullehrer.

Ebenso müssen die Sorgen der Eltern 
der auslaufenden Schulen ernst genom-
men werden. Sie fürchten um die Qua-
lität, die vielleicht nicht mehr gesichert 
ist. Deshalb muss deutlich werden, dass 
die Zusammenlegung von bestehen-
den Schulen auf eine Weise erfolgt, bei 
der die Qualität für beide Systeme, für 
das auslaufende wie für das neu entste-
hende, garantiert wird.

Gelingt eine ruhige und verantwortungs-
volle Umsetzung des Schulkonsenses, 
dann sind die Schülerinnen und Schüler 
die Gewinnerinnen und Gewinner dieses 
historischen Kompromisses. Dann darf 
die neue Sekundarschule zu Recht als 
große Chance für Nordrhein-Westfalen 
begriffen werden.
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DIE WICHTIGSTEN PUNKTE

an den Lehrplänen der Realschule und 
der Gesamtschule orientieren. Fest 
vereinbart ist, dass insbesondere die 
Stärken der heutigen Realschulen und 
Hauptschulen fest integriert werden. 
Beispielsweise gilt die Berufsorientie-
rung an den Hauptschulen als vorbild-
lich für das gesamte Schulsystem.

Wir haben erreicht, dass die Stellung ■■

des Gymnasiums als unentbehrli-
che Säule unseres Bildungswesens 
anerkannt und gestärkt wird. Die 
Realschulen bekommen eine klare 
Entwicklungsperspektive, die ihrer 
hervorragenden Leistung und Bedeu-
tung entspricht. Sie können selbst-
ständig fortbestehen oder werden 
zum verlässlichen und bewährten 
Kern der anderen Säule unseres Schul-
wesens. Ebenso werden Hauptschu-
len, die in den neuen Sekundarschu-
len aufgehen, ihre Stärken mit in das 
neue System einbringen. Alle Schü-
lerinnen und Schüler, egal welchen 
Schulabschluss sie anstreben, haben 
die Gewähr, dass sie beim Besuch 
einer Sekundarschule von Beginn an 
spezifisch gefördert werden.

verzichtet auf eine eigene Oberstufe. 
So werden wir auch bei zurückgehen-
den Schülerzahlen weiterhin ausrei-
chende Oberstufengrößen und damit 
entsprechend vielfältige Differenzie-
rungsmöglichkeiten für alle Schülerin-
nen und Schüler garantieren.

Wir wollen, dass künftig Schülerinnen ■■

und Schüler weder über- noch unter-
fordert werden. Deshalb haben wir 
uns darauf verständigt, dass in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 der Sekun-
darschule gemeinschaftlich und bin-
nendifferenzierend gelernt wird. Eine 
zweite Fremdsprache in Jahrgangs-
stufe 6 wird nicht verpflichtend, son-
dern als Wahlmöglichkeit angeboten. 
Ab Klasse 7 können die Sekundar-
schulen integrativ, teilintegrativ oder 
kooperativ (mit getrennten Bildungs-
gängen) arbeiten. Für jede dieser Vari-
anten sind die gleichen Ausstattungen 
und Personalschlüssel vereinbart.

Um jedem Kind an der Sekundarschule ■■

jede Möglichkeit zu garantieren ist ver-
einbart, dass die neu zu entwickelnden 
Lehrpläne für die Sekundarschule sich 

Wir haben uns auf die gemeinsame 
Anerkennung und dauerhafte Siche-
rung eines vielfältigen Schulwesens in 
Nordrhein-Westfalen verständigt. Dies 
haben wir nun in der Verfassung festge-
schrieben. Der Weg in die Einheitsschule 
in unserem Land ist für die zwölfjährige 
Dauer des Schulkonsenses jetzt nicht 
mehr möglich.

Mit der Sekundarschule führen wir ■■

eine neue und zukunftssichere Schul-
form ein. Sie ist ein wichtiger Beitrag 
zur Lösung des demographischen 
Problems im Schulbereich und ermög-
licht weiterhin auch neue, moderne 
pädagogische Konzepte. Sie wird die 
Aufrechterhaltung ortsnaher Schul-
angebote erleichtern.

Die Sekundarschule wird Schülerin-■■

nen und Schüler gleichwertig sowohl 
auf die berufliche Ausbildung wie 
auch den Besuch einer Oberstufe 
vorbereiten. Die wird durch die vor-
geschriebene Kooperation mit der 
Oberstufe eines Gymnasiums, einer 
Gesamtschule oder eines Berufskol-
legs ermöglicht. Die Sekundarschule 
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Ausblick: Qualitätsanforderung 
guter Unterricht
Bildung ist immer Selbstbildung. Ziel 
von Schule ist daher die Aktivierung und 
das Wecken von Neugierde. Deshalb ist 
die individuelle Förderung das Leitbild 
für guten Unterricht.

Bildung und Erziehung brauchen aller-
dings Vertrauen.

Vertrauen benötigt verlässliche Rahmen-
bedingungen und, wenn nötig, Hilfestel-
lung durch das Land. Lehrer, Eltern und 
Schüler müssen sich auf das Land verlas-
sen können. Aber auch das Land muss 
auf das Engagement von Lehrerinnen 
und Lehrern für unsere Kinder zählen 
können. Gegenseitiges Vertrauen stärkt 
die Verantwortung für Schule.

Verantwortung für den konkreten Erfolg 
von Schule vor Ort haben in erster Linie 
die Lehrkräfte, die Eltern und die Schüle-
rinnen und Schüler.

Erfolgreiche Schule, und das heißt vor 
allem guter Unterricht im Sinne von 
individueller Förderung, bedarf der 
Selbstständigkeit und Eigenverantwor-
tung von Schulen.

die Lehreraus- und -fortbildung qualitativ weiterentwickelt,■■

die regionale Vernetzung gefördert,■■

der Ganztag bedarfsgerecht ausgebaut,■■

die Frühförderung gestärkt,■■

Schule von Erziehungs-, Therapie- und Sozialaufgaben durch  ■■

Fachpersonal entlastet werden.

Und: Schulen brauchen Ruhe zur Entwicklung!■■

Um das Ziel guten Unterrichts verwirklichen zu können, muss



Die Sekundarschule als Chance
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